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Vorwort

Die erprobte und bewährte Buchreihe, die in der 8. Auflage nun »Versicherungen und 
 Finanzanlagen« heißt, besteht aus drei umfassenden Lehr- und Lernbüchern. Diese orientie-
ren sich am aktuellen Rahmenlehrplan und der ab August 2022 gültigen Ausbildungsordnung 
für den Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen.

Die Buchreihe ist dabei speziell auf die berufsprofilgebenden sowie die integrativ zu vermit-
telnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Ausbildung ausgerichtet. Den Inhalten 
liegt das bei den schriftlichen Abschlussprüfungen zur Anwendung kommende Bedingungs-
werk »Proximus 5« zugrunde.

Das Programm ist geeignet für den Einsatz 

• in der Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen, 
• im Studium an Berufsakademien und Fachhochschulen (aufgrund der umfassenden Grund-

lagen und Zusatzinformationen),
• als umfassendes Nachschlagewerk in der Praxis.

Der vorliegende Band 3 deckt die Lernfelder 7, 8, 10, 11 und 13 ab. 

Die in diesem Band behandelten Lernfelder werden in folgenden Themenfeldern dargestellt:

• Arbeitskraftabsicherung
• Altersversorgung und Absicherung der Hinterbliebenen
• Krankenversicherung
• Finanzanlagen
• Versicherungsmarkt

Folgende Merkmale kennzeichnen die Buchreihe Versicherungen und Finanzanlagen:

• Einstiegssituationen zu den Kundenbedarfsfeldern
• zusätzliche Aufgaben innerhalb der Themenfelder 
• Projektvorschläge am Ende eines Themenfelds
• Hinweise auf Gesetze und Paragrafen am Rand des Textes
• Zusatzinformationen im Kleindruck
• Lernfeldkompass im vorderen Buchdeckel
• Inhalts- und Sachwortverzeichnis

Im Vergleich zur Buchreihe Versicherungen und Finanzen (7. Auflage) wurde der Aufbau und 
der Inhalt von Band 3 grundlegend geändert:

• Anpassung auf die neue Ausbildungsordnung und den neuen Rahmenlehrplan gültig ab 
August 2022

• Fokussierung auf Kundenberatung in Kundenbedarfsfeldern, Digitalität und Projekt-
managament 

• Änderungen wirtschaftlicher Daten und gesetzlicher Rahmenbedingungen bis Ende Juni 2023 
sind eingearbeitet

Die Inhalte wurden in enger Ausrichtung auf »Proximus 5 Privatkunden« erarbeitet und an 
den betreffenden Textpassagen entsprechend gekennzeichnet. »Proximus 5 Privatkunden« 
ist das 2022 herausgegebene vollständige Bedingungswerk des Berufsbildungswerk der 
 Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V. mit Sitz in München (www.bwv.de).

Ihr Feedback ist uns wichtig. Für Anregungen und konstruktive Kritik sind wir jederzeit dank-
bar. Bitte senden Sie uns diese an lektorat@europa-lehrmittel.de.

Sommer 2023 Autoren und Verlag
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 A Arbeitskraftabsicherung

1 Möglichkeiten der  
Arbeitskraftabsicherung

Situation

Emine Yilmaz (Krankenschwester, 25 Jahre alt) verein-
bart mit Ihnen einen Gesprächstermin, um sich über die 
Möglichkeit der Absicherung der Arbeitskraft beraten zu 
lassen. Ihre Arbeitskollegin hatte vor kurzem einen Frei-
zeitunfall und ist nun in finanzielle Schwierigkeiten ge-
raten, da sie ihren Beruf nicht mehr ausüben kann. Sie ist 
sich noch nicht sicher, ob sie diesen Vertrag überhaupt 
benötigt, da sie doch gesetzlich abgesichert sei. Sie sollen 
die Kundin umfassend informieren und über die Notwen-
digkeit einer solchen Absicherung beraten.

Die eigene Arbeitskraft ist die wesentliche Grundlage zur 
Sicherung des Lebensunterhalts. Wenn nun Umstände ein-
treten, die dazu führen, dass die Arbeitskraft zur Erzielung 
von Einkommen nicht mehr zur Verfügung steht, entstehen 
oft erhebliche finanzielle Probleme. Das Risiko, die eigene 
Arbeitskraft zu verlieren, wird meist unterschätzt. Immerhin hat im Dezember 2020 die Deut-
sche Rentenversicherung an über 1,8 Millionen Menschen eine Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit ausgezahlt. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung entsteht eine Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit oder eine Berufsunfähigkeit in den meisten Fällen nicht durch einen 
Unfall, sondern durch Krankheiten. Psychische Erkrankungen, Erkrankungen des Skelett- und 
Bewegungsapparates, Herz-/Kreislauferkrankungen, Krebs und andere bösartige  Geschwülste 
stehen dabei auf der Liste ganz oben. Auffällig ist hierbei die ansteigende Zahl psychischer 
Erkrankungen. Zur Absicherung der Arbeitskraft gibt es folgende Möglichkeiten, die an dieser 
Stelle ganz kurz erläutert werden:

Berufsunfähig-
keitsversiche-
rung (BU)

Auszahlung der vereinbarten monatlichen Rente und Beitragsfreistellung, falls 
die versicherte Person voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbro-
chen zu mindestens 50 % außerstande ist, ihren vor Eintritt des Versicherungs-
falls zuletzt ausgeübten Beruf – so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchti-
gung ausgestaltet war – auszuüben.

Erwerbsunfähig-
keitsversiche-
rung

Die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU) zahlt eine Rente, wenn die versi-
cherte Person aus gesundheitlichen Gründen weniger als drei Stunden am Tag 
arbeiten kann. Diese stellt insbesondere für Handwerker und Altenpfleger eine 
kostengünstige Alternative zur BU dar.
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Grundfähigkeits-
versicherung

Eine Grundfähigkeitsversicherung zahlt eine Rente, wenn die versicherte 
Person bestimmte körperliche oder geistige Fähigkeiten verliert. Als Grund-
fähigkeiten gelten zum Beispiel Sehen, Sprechen oder der Gebrauch der 
Hände. Die Grundfähigkeitsversicherung kann eine Alternative sein, wenn eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung zu teuer ist. Sie bietet allerdings einen deutlich 
geringeren Schutz.

Dread-Disease-
Versicherung

Die Dread-Disease-Versicherung zahlt eine vereinbarte Versicherungssumme, 
wenn die versicherte Person eine bestimmte schwere Krankheit bekommt. 
Welche Krankheiten versichert sind, regelt der Vertrag. Psyche und Skelett sind 
in der Regel nicht versichert. Die Dread-Disease-Versicherung ist eine Alter-
native, wenn die versicherte Person weder eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
noch eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung bekommt (vgl. B 3.3.2.1).

Private Unfall-
versicherung

Die private Unfallversicherung sichert einer einmalige Kapitalleistung (Invalidi-
tätsleistung) ab einem Invaliditätsgrad von 1 % oder eine lebenslange monat-
liche Unfallrente ab einem Invaliditätsgrad von i.d.R. 50 % ab. Von Invalidität 
spricht man, falls eine dauerhafte unfallbedingte Beeinträchtigung der körper-
lichen oder geistigen Leistungsfähigkeit vorliegt.

2 Die gesetzliche Absicherung der Arbeitskraft

Jeder fünfte Arbeitnehmer scheidet wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit vorzeitig aus dem 
Erwerbsleben aus. Hauptursachen sind Nervenkrankheiten/psychische Erkrankungen und Er-
krankungen des Skelett- und Bewegungsapparates. Da für nach dem 2.1.1961 Geborene das 
Risiko der Berufsunfähigkeit nicht mehr durch die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert 
ist und die bis dahin möglichen Rentenleistungen wegen Berufsunfähigkeit und Erwerbs-
unfähigkeit durch eine Erwerbsminderungsrente ersetzt wurden, besteht bei Arbeitnehmern 
eine erhebliche Versorgungslücke. Für sie empfiehlt sich der Abschluss einer selbstständigen 
Berufsunfähigkeits-Versicherung.

Häu�gste Ursachen für Berufs- und Erwerbsunfähigkeit

Krebs
19,3%

Psyche
28,7%

Herz-Kreislaufsystem
6,3%

Nervensystem
7,4%

Unfall
8,8%

Übrige
10,5%

Bewegungsapparat
19,0%

Quelle: GDV
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Fortsetzung Situation

Um Emine Yilmaz korrekt über die gesetzliche Absicherung zu informieren, verschaffen 
Sie sich zunächst einen Überblick über die verschiedenen gesetzlichen Leistungen bei Ver-
lust der Arbeitskraft, um die Kundin darüber informieren zu können.

Entgeltfortzahlung:
In den ersten sechs Wochen zahlt der Arbeitgeber für Arbeiter und Angestellte das volle Ge-
halt nach einem Unfall oder Krankheit weiter. Bei selbstverschuldeten Unfällen (z. B. Fahren 
unter Alkoholeinfluss, gefährliche Sportarten) kann es zu einer Kürzung der Entgeltfortzah-
lung kommen. Selbstständige haben keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung und brauchen 
bereits ab dem 1. Tag eine Krankentagegeldversicherung, um den Vermögensverlust auszu-
gleichen. 

Krankengeld:
Nach Ablauf der Entgeltfortzahlung ab der 7. Woche bis i. d. R. max. zum Ablauf der 78.  Woche 
zahlt die Krankenkasse ein Krankengeld von 70 % des Bruttoeinkommens, aber max. 90 % 
des Nettoeinkommens an die Arbeiter bzw. Angestellten. Der Arbeitnehmeranteil zur Arbeits-
losen-, Pflege- und Rentenversicherung wird vom Krankengeld abgezogen. Um den Einkom-
mensverlust, der sich zwischen dem bisherigen Nettogehalt und dem Krankengeld ergibt, aus-
zugleichen, empfiehlt sich der Abschluss einer Krankentagegeldversicherung ab dem 43. Tag.

Verletztengeld:
Liegt eine Arbeitsunfähigkeit nach einem Arbeitsunfall bzw. eine Berufskrankheit vor, dann 
zahlt die Berufsgenossenschaft ein Verletztengeld von 80 % des Regelentgeltes, aber nicht 
mehr als das Nettoentgelt für die Versicherten. Ein Krankengeld wird dann nicht gezahlt. Der 
Arbeitnehmeranteil zur Pflege- und Rentenversicherung wird vom Verletztengeld abgezogen. 
Selbstständige können durch eine freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung diese Zahlung auch erhalten. Bestimmte Selbstständige (z. B. Friseure) sind auch in der 
gesetzlichen Unfallversicherung kraft Satzung pflichtversichert.

Die Erwerbsminderungsrente
Für alle Versicherte, die nach dem 2.1.1961 ge-
boren sind, kann keine Berufsunfähigkeitsrente 
mehr bei der gesetzlichen Rentenversicherung 
beantragt werden. Die gesetzliche Rentenver-
sicherung sichert nur noch eine sogenannten Er-
werbsminderungsrente ab. Wenn gesetzlich Ver-
sicherte wegen einer schweren oder chronischen 
Krankheit, aber auch beispielsweise in Folge eines 

Entgeltfortzahlung
Private Zusatzversicherung 

(Krankentagegeld)
Berufsunfähigkeits-

rente Private Altersvorsorge 

Krankengeld (70%vom 
Bruttoeinkommen, 

max. 90% des Netto-
einkommens) oder 

Verletztengeld (80% des 
Regelentgeltes, aber nicht 
mehr als das Nettoentgelt) 

ggf. gesetzliche
Erwerbs-

minderungsrente
Altersrente

Dauer

6 Wochen 7. Woche – 78. Woche i.d.  R. ab 67

EntgFG
§ 3

SGB V
§ 44 ff

SGB VII
§ 45 ff
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Unfalls gar nicht mehr oder nur noch stundenweise arbeiten können, zahlt Ihnen die Renten-
versicherung unter bestimmten Voraussetzungen eine Rente wegen Erwerbsminderung. 
Ob ein Anspruch besteht, hängt von der Erfüllung der nachfolgenden Voraussetzungen ab:

Zunächst muss der Versicherte die allgemeinen und medizinischen Voraussetzungen erfüllen:

• Der Versicherte hat die Regelaltersgrenze (67) noch nicht erreicht und alle Rehabilitations-
maßnahmen haben keine Besserung bewirkt. (Grundsatz: »Reha vor Rente«)

• Der Versicherte kann weniger als drei Stunden täglich arbeiten, dann entsteht ein Anspruch 
auf eine volle Erwerbsminderungsrente.

• Der Versicherte kann mehr als drei Stunden täglich, aber weniger als sechs Stunden täglich 
arbeiten und hat somit einen Anspruch auf eine halbe Erwerbsminderungsrente.

Anschließend werden die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen geprüft:

• Der Versicherte hat die allgemeine Wartezeit erreicht, d. h. er ist mindestens fünf Jahre in 
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert.

• Der Versicherte hat die besondere versicherungsrechtliche Voraussetzung erfüllt und hat 
innerhalb der letzten fünf Jahre 36 Monate die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung gezahlt.

Vorzeitige Wartezeiterfüllung:
Diese greift bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, Wehr- oder Zivildienstbeschädigung oder 
politischen Gewahrsam bereits nach einem einzigen Beitrag.
Bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit muss der Versicherte ein Jahr Pflicht-
beiträge innerhalb der letzten zwei Jahre gezahlt haben.
Erleidet der Versicherte innerhalb von sechs Jahren nach Beendigung der Ausbildung eine Er-
werbsminderung, reicht es aus, dass innerhalb der letzten zwei Jahre ein Jahr Pflichtbeiträge 
geleistet wurden.

Höhe der Erwerbsminderungsrente:
Die genaue Höhe des Anspruchs auf Erwerbsminderungsrente können Versicherte auf dem 
Rentenbescheid einsehen. Dieser wird einmal pro Jahr automatisch an alle Versicherten ab 
dem 27. Geburtstag, die mindestens fünf Jahre an Beitragszeiten erworben haben, verschickt. 
Vereinfacht kann man auch mit 34 % des letzten Bruttogehaltes bzw. mit 50 % des Netto-
gehaltes rechnen.

Hinzuverdienst: 
Seit 1. Januar 2023 gilt  eine jährliche Hinzu-
verdienstgrenze von drei Achtel der 14-fachen 
monatlichen Bezugsgröße. Beim Bezug einer 
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 
 ergibt sich 2023 eine Hinzuverdienstgrenze 
von rund 35.650,00 €, bei Renten wegen vol-
ler Erwerbsminderung von rund 17.820,00 €.

Für Erwerbsminderungsrenten gilt weiterhin, dass eine Beschäftigung oder selbständige Tätig-
keit nur im Rahmen des festgestellten Leistungsvermögens ausgeübt werden darf, welches 
Grundlage für die Erwerbsminderungsrente ist. Anderenfalls kann der Anspruch auf die Rente 
trotz Einhaltung der Hinzuverdienstgrenzen entfallen.

SGB VI
§ 53

vgl. Flexi-
renten-
gesetz
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SV-Abschläge auf die Erwerbsminderungsrente:
Der AN zahlt keine Arbeitslosenversicherung, allerdings die Hälfte der Beiträge zur Kranken-
versicherung und den vollen Beitrag zur Pflegeversicherung.

Das Problem bei der Erwerbsminderungsrente ist allerdings, dass eine Berufsunfähigkeit nicht 
unbedingt eine Erwerbsminderung bedeutet, da unterschiedliche Voraussetzungen geprüft 
werden. Im schlimmsten Fall, kann der Versicherte den zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr 
ausüben, hat aber keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente. In diesem Fall ist es wichtig, 
dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung diese erhebliche Versorgungslücke schließt, damit 
der bisherige Lebensstandard weiter gehalten werden kann.
Lernkontrollen zu A 2

1 Jana Klein (28) ist am 11.08. d. J. erkrankt und bis zum 13.12. d. J. arbeitsunfähig. Ihr 
 Bruttogehalt beträgt seit Anfang des Jahres 3.850,00 € und das Nettogehalt 2.980,00 €.

a) Ab wann hat Marie Anspruch auf Krankengeld (Angabe mit Begründung)?

b) Wie hoch ist das monatliche Krankengeld maximal?

2 Während eines Beratungsgesprächs kommen Sie auf die Erwerbsminderungsrente zu spre-
chen. Ihr Kunde ist skeptisch, ob für ihn diese Rente in Frage kommen könnte. Erläutern 
Sie ihm die allgemeinen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen, um Anspruch auf 
eine Erwerbsminderungsrente zu haben.

3 Ein Arbeitnehmer verdient 14 Gehälter à 2.850,00 € brutto, netto 1.800,00 € und hat 
am 05.09. d. J. einen schweren Arbeitsunfall. Bis 25.01.des Folgejahres befindet er sich in 
stationärer Behandlung. Am 26.01.des Folgejahres findet eine Rehabilitationsmaßnahme 
bis zum 26.03. des Folgejahres statt.

a) Ab wann erhält der AN Verletztengeld?

b) Berechnen Sie die Höhe des Verletztengeldes.

4 Herr Lamar, ledig, 36 Jahre alt (monatliches Bruttoeinkommen 3.300,00 € und netto 
2.100,00 €, 12 Gehälter), trägt sich mit dem Gedanken, Vorsorge für den Fall einer vor-
zeitigen Berufsunfähigkeit zu treffen.

a) Ermitteln Sie die Versorgungslücke.

b) Erläutern Sie ihm kurz die Flexi-Rente.

Lernkontrollen zu A 2
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3 Die Berufsunfähigkeitsversicherung

Fortsetzung Situation

Frau Yilmaz erkennt nun die Notwendigkeit der Arbeitskraftabsicherung. Sie empfehlen 
ihr den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, um den optimalen Schutz zu ha-
ben. Frau Yilmaz möchte wissen, welche Leistungen die Berufsunfähigkeitsversicherung 
erbringt und wann eine Berufsunfähigkeit vorliegt.

Die selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung nach Tarif S 35 zahlt im Falle der Berufs-
unfähigkeit die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente bis max. zum Ablauf der vereinbarten 
Leistungsdauer (i. d. R. 63 oder 67 Jahre) und befreit sie von der Beitragszahlungspflicht für 
die vereinbarte Leistungsdauer.

3.1 Wann liegt eine Berufsunfähigkeit 
im  Sinne der Bedingungen vor?

Die Berufsunfähigkeit kann vielfältige Ursachen haben wie z. B. Krank-
heit oder Pflegebedürftigkeit. Folgende Übersicht soll einen Überblick 
über die möglichen bedingungsgemäßen Ursachen der Versicherungs-
bedingungen geben:

Berufsunfähigkeit

Berufsunfähigkeit 
 gemäß Ziffer 2.1

infolge Pflegebedürftigkeit 
 gemäß  Ziffern 2.4 – 2.6

bei Dienstunfähigkeit 
gemäß Ziffer 2.9

Berufsunfähigkeit 
liegt vor, wenn die 
versicherte Person 
infolge Krankheit, 
Körperverletzung 
oder mehr als alters-
entsprechendem 
Kräfteverfalls, die 
ärztlich nachzuweisen 
sind, voraussichtlich 
mindestens 6 Monate 
ununterbrochen ihren 
zuletzt ausgeübten 
Beruf, so wie er 
ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung aus-
gestaltet war, nicht 
mehr zu mindestens 
50 % ausüben kann 
und auch keine an-
dere Tätigkeit ausübt, 
die ihrer bisherigen 
Lebensstellung ent-
spricht.

Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftig-
keit liegt vor, wenn die versicherte Person 
infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr 
als  altersentsprechendem Kräfteverfalls, die 
ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich 
auf Dauer für die in Ziffer 2.6 genannten ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens 
täglich der Hilfe einer anderen Person bedarf 
bzw. ist die versicherte Person 6 Monate un-
unterbrochen pflegebedürftig mindestens mit 
einem Pflegepunkt im Rahmen des Bewer-
tungsmaßstabs (Ziffer 2.6 Proximus). 
Dann wird eine Berufsunfähigkeitsrente ent-
weder 

• in Höhe von 100 % der vereinbarten 
Berufsunfähigkeitsrente bei mindestens drei 
Pflegepunkten, oder

• in Höhe von 70 % der vereinbarten Berufs-
unfähigkeitsrente bei zwei Pflegepunkten 
oder

• in Höhe von 40 % der vereinbarten Berufs-
unfähigkeitsrente bei einem Pflegepunkt 
gezahlt.

Berufsunfähigkeit 
liegt vor, wenn die 
versicherte Person 
infolge Krankheit, 
Körperverletzung 
oder mehr als alters-
entsprechendem 
Kräfteverfalls, die 
ärztlich nachzuweisen 
sind, voraussichtlich 
mindestens 6 Monate 
ununterbrochen ihren 
zuletzt ausgeübten 
Beruf, so wie er 
ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung aus-
gestaltet war, nicht 
mehr zu mindestens 
50 % ausüben kann 
und auch keine an-
dere Tätigkeit ausübt, 
die ihrer bisherigen 
Lebensstellung ent-
spricht.
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 ➤ Dienstunfähigkeit

Beamte müssen bei der Absicherung der Berufsunfähigkeit die Dienstunfähigkeit absichern 
und darauf achten, dass der Vertrag die echte Dienstunfähigkeitsklausel enthält und nicht 
nur Beamte auf Lebenszeit, sondern auch Anwärter, Beamte auf Widerruf/Probe absichert.
Die Proximus Versicherungsbedingungen enthalten eine echte Dienstunfähigkeitsklausel, d. h. 
der Beamte (alle, nicht nur Beamte auf Lebenszeit) gilt als vollständig berufsunfähig, wenn 
er aufgrund eines amtsärztlichen Zeugnisses in den Ruhestand versetzt oder aus dem Dienst 
entlassen wird.

In der Praxis enthalten viele Bedingungen auch eine unechte Dienstunfähigkeitsklausel mit 
folgender Formulierung: »Wird ein Beamter wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit in den vor-
zeitigen Ruhestand versetzt, beurteilt sich die Berufsunfähigkeit des Beamten nach der An-
wendung der allgemeinen Absätze.«

 ➤ Berufsunfähigkeit bei Hausfrauen/Hausmänner/Schüler/Studenten 
und  Auszubildenden

Auch Hausfrauen/Hausmänner, Schüler und Stu-
denten müssen bei  Vertragsabschluss die Berufs-
unfähigkeitsbedingungen genau unter die Lupe 
nehmen, da kein konkret anerkannter Beruf ausge-
übt wird. Sonst kommt im Leistungsfall raus, dass 
für diese Personengruppen  lediglich die Erwerbs-
unfähigkeit abgesichert wurde.

Scheidet die versicherte Person aus dem Berufs-
leben aus und werden später Leistungen wegen 
Berufsunfähigkeit beantragt, kommt es bei der An-
wendung der Ziffern 2.1 und 2.2 darauf an, dass die 
versicherte Person außerstande ist, eine Tätigkeit 
auszuüben, zu der sie aufgrund ihrer Ausbildung 
und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bishe-
rigen Lebensstellung entspricht. Hierbei handelt es 
sich um eine versteckte Erwerbsunfähigkeitsklausel 
und insbesondere Hausfrauen/Hausmänner, Schü-
ler, Studenten und Auszubildende werden bei der 
Anerkennung der Berufsunfähigkeit, in diesem Fall 
ein Problem haben. 

3.2 Die Verweisung in der 
 Berufsunfähigkeits versicherung

Im Zusammenhang mit der Berufsunfähigkeitsversicherung stellen viele Kunden und Kundinnen 
immer die Frage nach der sogenannten Verweisung. Die Proximus wendet, wie fast alle Ver-
sicherer, die konkrete Verweisbarkeit an. Die abstrakte Verweisbarkeit spielt bei Neuverträgen 
kaum noch eine Rolle. Verweisung bedeutet im Allgemeinen, dass ein Beruf, der der bisherigen 
Lebensstellung entspricht, zu einem Ende der Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente führt.

Ob ein Beruf der gleichen Lebensstellung entspricht, ist abhängig von folgenden zwei Faktoren:

• Sozialer Status
Die neue Tätigkeit muss den Kenntnissen und Fähigkeiten des Versicherten entsprechen 
und die Lebensstellung des Versicherten darf sich nicht verschlechtern.

AVB-BU
2.9 

2.3

Bi
ld

 ©
 in

st
a_

ph
ot

os
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

20 A Arbeitskraftabsicherung A 3.2 


